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Betreff: Bestätigung der Eilentscheidung vom 28.01.2026 über eine 

Ersatzbeschaffung für die Grundschule Prötzel 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Amtsausschuss 10.03.2026 Anhörung 

 

Sachverhalt und Begründung: 

Der Vorsitzende des Amtsausschusses, Herr Michael Rubin, der Amtsdirektor des Amtes 

Barnim-Oderbruch, Herr Frank Fiedler und die stellv. Amtsdirektorin des Amtes Barnim-

Oderbruch, Frau Susann Preuß, haben am 28.01.2026 eine Eilentscheidung zur Beschaffung 

eines Industrie-Haubengeschirrspülers inklusive Kondensationshaube für die Schulküche der 

Grundschule Prötzel getroffen. 

Im Dezember 2025 wurde im Rahmen der Prüfung der ortsveränderlichen Geräte (OvG) in 

der Grundschule Prötzel festgestellt, dass der vorhandene Industriegeschirrspüler die Prüfung 

nicht bestanden hat. Nach Information durch den Hausmeister der Grundschule liegt 

vermutlich ein Isolationsfehler im bzw. am Gerät vor. Der Geschirrspüler wurde im Jahr 2014 

angeschafft und ist aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr einsatzfähig; ein 

Weiterbetrieb ist nicht zulässig. 

Damit ist die ordnungsgemäße Versorgung der Schule mit sauberem Geschirr nicht mehr 

gewährleistet. Zudem sind die Kinderzahlen in der Grundschule sowie in der benachbarten 

Kindertagesstätte in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Vor diesem Hintergrund fand 

ein Beratungstermin mit einer Firma vor Ort statt. Dabei wurde die Anschaffung eines 

Industrie-Haubengeschirrspülers empfohlen. Dieser ermöglicht deutlich kürzere Spülzeiten 

und erleichtert durch die Befüllung über einen Seitentisch die Arbeit der Küchenkraft, da das 

Geschirr nicht mehr angehoben und in das Gerät eingeschoben werden muss. 

Zusätzlich ist die Montage einer Kondensationshaube vorgesehen, um die entstehende 

Luftfeuchtigkeit unmittelbar aus der Küche abzuleiten und die Arbeitsbedingungen sowie den 

baulichen Zustand der Küche zu sichern. 

Die Kosten für die Ersatzbeschaffung des Industrie-Haubengeschirrspülers inklusive 

Kondensationshaube belaufen sich auf 13.470,85 € brutto. Die erforderlichen Haushaltsmittel 

waren im Haushaltsplan nicht eingeplant. Zur Finanzierung werden die Mittel der investiven 

Deckungsreserve verwendet. 

Die Maßnahme ist unaufschiebbar, da ein sicherer und ordnungsgemäßer Küchenbetrieb ohne 

kurzfristige Ersatzbeschaffung nicht möglich ist. Eine Befassung des Amtsausschusses im 

regulären Sitzungsverfahren konnte daher nicht abgewartet werden. 
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